






10. Eigentumsvorbehalt, Forderungssicherung
10.1. Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Forde-

rungen aus dem jeweiligen zugrundeliegenden Kaufvertrag unser Eigentum 
(Eigentumsvorbehalt). Der Kunde ist verpflichtet, die pflegliche Behandlung 
der Ware sicherzustellen.

10.2. Im Geschäftsverkehr mit Unternehmern erstreckt sich dieser Eigentumsvor-
behalt auf alle aus der Geschäftsverbindung mit dem Kunden bestehenden 
Forderungen einschließlich der Nebenforderungen.

10.3. Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungs-
verzug, sind wir berechtigt, die gelieferte Sache zurückzunehmen. In der Zu-
rücknahme der Sache liegt, es sei denn, dass der Kunde Verbraucher ist, kein 
Rücktritt vom Vertrag, außer wir hätten diesen ausdrücklich erklärt.

10.4. Der Kunde ist verpflichtet, die gelieferte Sache pfleglich zu behandeln (gemäß 
„Handhabungsrichtlinien“), insbesondere hat er sich auf eigene Kosten gegen 

Feuer-, Wasser- und Diebstahlschäden ausreichend zum Neuwert zu versi-
chern.

10.5. Die Be- oder Verarbeitung der Kaufsache durch den Kunden wird stets für 
uns übernommen. Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden 
Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen 
Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache (Faktura-Endbetrag ein-
schließlich Umsatzsteuer) zu den anderen verarbeiteten Gegenständen im 
Zeitpunkt der Verarbeitung.

10.6. Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen un-
trennbar vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache 
im Verhältnis des Wertes der Kaufsache (Faktura-Endbetrag einschl. Umsatz- 
steuer) zu den anderen vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Ver-
mischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die Sache des Kunden 
als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Kunde uns das 
anteilige Miteigentum überträgt. Entsprechendes gilt für den Fall der Verbin-
dung.

10.7. Der Kunde ist berechtigt und ermächtigt, die Kaufsache im ordentlichen Ge-
schäftsgang zu veräußern. Er tritt jedoch bereits jetzt alle Forderungen in 
Höhe des Faktura-Endbetrages (einschließlich Umsatzsteuer) unserer For-
derung ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder 
Dritte erwachsen und zwar unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder 
nach Be- oder Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung weiterverkauft 
worden ist. Der Kunde tritt uns im selben Umfang auch die Forderungen (ein-
schließlich des Rechts auf Einräumung einer Sicherungshypothek) ab, die 
ihm durch die Verbindung der Kaufsache mit einem Grundstück gegen Dritte 
erwachsen. Ist der Kunde selbst Eigentümer des Grundstückes, so erfasst 
die Vorausabtretung in gleichem Umfang die aus der Veräußerung des Grund- 
stücks oder von Grundstücksrechten resultierenden Forderungen.

10.8. Der Kunde bleibt berechtigt, die uns abgetretenen Forderungen selbst einzu-
ziehen. Wir sind im Falle des Zahlungsverzuges des Kunden jedoch berechtigt, 
die ihm eingeräumte Einziehungsberechtigung im Hinblick auf die uns abge-
tretenen Forderungen zu widerrufen. Der Kunde hat uns in diesem Fall die 
erforderlichen Informationen zu geben, die wir zur Geltendmachung der uns 
abgetretenen Forderungen benötigen. Die Abtretung der aus dem Verkauf der 
Vorbehaltsware entstehenden Forderungen an Dritte ist dem Kunden nur ge-
stattet, soweit sie zum Zwecke der Forderungseinziehung (Factoring) erfolgt.

11. Erfüllungsort
Erfüllungsort für sämtliche Verträge im Hinblick auf die Lieferung und Zah-
lung ist der Firmensitz der Rieder Sales GmbH in A-5751 Maishofen, Müh-
lenweg 22.

07/2019      Seite 4/4

12. Gerichtsstand, Anwendbares Recht
12.1. Für alle Streitigkeiten, die sich aus oder im Zusammenhang mit diesen Allge-

meinen Liefer- und Zahlungsbedingungen und den nach Maßgabe dieser Ge-
schäftsbedingungen abgeschlossenen Verträgen ergeben, wird als Gerichts-
stand ausschließlich das für die Stadt Salzburg sachlich zuständige Gericht 
vereinbart. Die Rieder Sales GmbH behält sich das Recht vor, Klage auch bei 
dem für den Kunden zuständigen Gericht zu erheben.

12.2. Diese Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen sowie alle nach Maß-
gabe dieser Geschäftsbedingungen abgeschlossenen Verträge unterliegen 
ausschließlich österreichischem materiellem Recht unter Ausschluss der 
Verweisungsnormen sowie unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG).

13. Datenschutz und Geheimhaltung
13.1. Die Datenverarbeitung erfolgt nach Maßgabe der gesetzlichen Datenschutz-

bestimmungen. Insbesondere hat die Rieder Sales GmbH technische und 
organisatorische Vorkehrungen getroffen, um die Daten der Kunden gegen 
Verlust, Zerstörung, Zugriff, Veränderung oder Verbreitung durch unbefugte 
Dritte zu schützen.

13.2. Personenbezogene Daten sind solche Angaben, die geeignet sind, die Iden-
tität des Kunden zu bestimmen. Dazu gehören beispielsweise der (Firmen-)
Name, die Anschrift, die Telefonnummer oder die E-Mailadresse. Mit Über-
mittlung der Bestellung nimmt der Kunde zur Kenntnis, dass die Rieder Sales 
GmbH die im Zuge der Bestellung bereitgestellten personenbezogenen Daten 
erhebt, speichert, verarbeitet und nutzt, um den erteilten Auftrag ordnungs-
gemäß durchzuführen. Zu diesem Zweck ist es der Rieder Sales GmbH auch 
gestattet, die für die Bestellabwicklung notwendigen Daten an die mit der 
Durchführung der Bestellung und Zahlung befassten Unternehmen weiterzu-
geben. Eine Weitergabe der Daten an sonstige Dritte erfolgt nicht. Nach Ab-
lauf der gesetzlichen Aufbewahrungspflichten werden diese Daten gelöscht, 
sofern der Kunde nicht ausdrücklich in die weitere Nutzung der Daten einge-
willigt hat.

13.3. Sowohl die Rieder Sales GmbH als auch der Kunde verpflichten sich wechsel-
seitig dazu, vertrauliche Informationen, die ihnen aufgrund der Geschäftsbe-
ziehung bekannt werden, vertraulich zu behandeln und Dritten gegenüber ge-
heim zu halten und diese Pflicht auch ihren Mitarbeitern zu überbinden. Jede 
Weitergabe von Daten unterliegt den datenschutzrechtlichen Bestimmungen.

14. Sonstiges
14.1. Vertrags-, Bestell- und Geschäftssprache ist ausnahmslos Deutsch.
14.2. Übertragungen von Rechten und Pflichten des Kunden aus dem mit der Rie-

der Sales GmbH geschlossenen Vertrag bedürfen zu ihrer Wirksamkeit unse-
rer schriftlichen Zustimmung.

14.3. Sollte eine Bestimmung des Vertrages einschließlich dieser Liefer- und Zah-
lungsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam bzw. nicht durchführbar 
sein oder werden, so wird hier durch die Wirksamkeit der anderen Bestim-
mungen nicht berührt, und die unwirksame Bestimmung durch eine wirksa-
me, die dem erklärten Parteienwillen möglichst nahekommt, ersetzt.

14.4. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. Ergänzungen, Nebenabreden oder 
Änderungen sind nur dann wirksam, wenn sie in Schriftform erfolgt sind. Dies 
gilt auch für das Abgehen von der Schriftform.


